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Beschluss zum Ausbau des 2. BA der Straße Wittenförden - Hof 
Wandrum 
Fachdienst II 
Herr Möller-Titel, Johannes 

 

Beratungsfolge 05.10.2009 Gemeindevertretung Wittenförden 
Sach- und Rechtslage: 
Die Straße von Wittenförden (beginnend Schweriner Straße) nach Hof Wandrum (Ende 
Gärtnereistraße) ist in einem äußerst desolaten Zustand. Die Gemeinde hat für die Straße 
Fördermittel als 2. BA beantragt. Vom Fördermittelgeber, dem Landkreis Ludwigslust, wurde 
signalisiert, dass für den Ausbau im ländlichen Wegebau, also Außerortslage, noch im Jahre 2009 
Fördermittel bereit stünden. Für den Ausbau der Innerortslage ist das für diesen BA in diesem Jahr 
nicht möglich. Von Seiten des Amtes wird der Gemeinde empfohlen, den Wegebau komplett 
auszuschreiben, obwohl nur der ländliche Wegebau zu Zeit vergeben werden darf. Eine 
Auftragserweiterung vom 1. BA auf den 2. BA ist nicht möglich. Es wird empfohlen die Auftragvergabe 
dem Amt zu übertragen, um die engen zeitlichen Rahmenbedingungen einhalten zu können. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Wittenförden beschließt gemäß der Sach- und Rechtslage, 
den Ausbau des 2. BA Straße Wittenförden Hof Wandrum. Das Amt wird ermächtigt, 
gemäß der Ausschreibung den Auftrag an den preisgünstigsten Anbieter zu erteilen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: finanzielle Mittel stehen bereit 

 
Bemerkungen 
Die aus verwaltungstechnischen Gründen nicht beigefügten beschlussbegründenden Unterlagen sind,  
nach vorheriger Anmeldung, während der Dienstzeit der Amtsverwaltung bei dem zuständigen 
Sachbearbeiter einzusehen. 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 


